Stadt Dessau-RolRlau Dessau
20.09.2022 1 RoBlau

Vorlage

BV/305/2022/11-DKT

Drucksachen-Nr.:

Einreicher: Der Oberburgermeister

Verantwortlich fir die Umsetzung: Eigenbetrieb Dessau-RoRlauer Kindertagesstatten

Beratungsfolge Status Termin Fir Gegen |Enthaltung | Bestétigung
Dienstberatung des nicht

Oberblrgermeisters Offentlich 13.09.2022

Betriebsausschuss offentlich

Eigenbetrieb Dessau- 28.09.2022 Zur Information!

Roflauer

Kindertagesstatten

Titel:
Entscheidung Uber die Annahme von Spenden, Schenkungen und dhnlichen
Zuwendungen gem. § 99 Abs. 6 KVG LSA

Beschluss:
Der Annahme, der in der Anlage dargestellten Spenden, Schenkungen und
ahnlichen Zuwendungen fir den August 2022 wird zugestimmt.

Gesetzliche Grundlagen: § 99 Abs. 6 KVG LSA, Hauptsatzung

Bereits gefasste und/oder zu dndernde Beschlisse:

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:

Hinweise zur Verdffentlichung:

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld Ziel-Nummer

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft

Kultur, Freizeit und Sport

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

Handel und Versorgung

et ot o ot

Landschaft und Umwelt

— 1 [ 1 [

Soziales Miteinander

Vorlage nicht leitbildrelevant 11 |

Begriindung: siehe Anlage 1

Fir den Oberburgermeister:

Doreen Rach
Betriebsleiterin

BV/305/2022/1I-DKT




Anlage 1:

Der Erlass des Ministeriums des Innern und Sport vom 30. September 2014 regelt
das Verfahren zur Einwerbung und Annahme von Spenden, Schenkungen und
ahnlichen Zuwendungen gemal} § 99 Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-
Anhalt (KVG LSA).

Aus diesem Grund muss in Umsetzung des § 99 Abs. 6 KVG LSA sowie der
Verwaltungsanordnung Nr. 58 die Entscheidung uber die Annahme oder Vermittlung
von Spenden, Schenkungen und ahnlichen Zuwendungen, die einen Wertumfang bis
jeweils 1.000,00 EUR aufweisen, durch den Oberburgermeister getroffen werden.

Die vorliegende Vorlage umfasst eine Ubersicht der im Eigenbetrieb DeKiTa
angekindigten Spenden, Schenkungen und Zuwendungen flr August 2022, die
einer Annahmeentscheidung durch den Oberbirgermeister bedurfen.

Eine Nichtannahme der Geld- und Sachspenden durch das Entscheidungsgremium

hatte zur Folge, dass die schon entgegengenommenen Spenden an die
Zuwendungsgeber zurickgegeben werden missen.

Anlagen

Anlage 2 — Spenden zur Genehmigung durch den Oberblrgermeister bis
1.000,00 EUR

BV/305/2022/1I-DKT



	FLD_VONAME
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	Beschluß
	Anlage

